
Die bodennah streifenförmige Gülleausbringung stellt die zentrale Maßnahme für die Minderung der Ammoni-
ak-Emissionen dar. Bis Ende 2026 muss entschieden werden, ob dies gesetzlich vorgeschrieben werden muss. Nur 
bei möglichst hohen Teilnahmeraten kann diese Maßnahme freiwillig und damit über das ÖPUL abgeltungsfähig blei-
ben. Daher wird unter dem Motto „Am 32. Dezember 2025 ist es zu spät!" appelliert, sich noch möglichst zahlreich 
für die ÖPUL-Maßnahme bodennahe Ausbringung bis Ende des Jahres anzumelden. LK oÖ/H5z( 
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Freiwilligkeit vor Zwang: Letzte Einstiegsmöglichkeit 
in die bodennahe Ausbringung bis Ende des Jahres 2025 
In der Ammoniak-Reduktions-Verordnung ist festgeschrieben, dass die festgelegten Verpflichtungen 
spätestens bis zum 31. Dezember 2026 einer Evaluierung zu unterziehen sind, um die Zielerreichung 
für Ammoniak bis 2030 sicherzustellen. 

DI Franz  Xaver  Hölzl 

Dabei ist insbesondere zu über-
prüfen, ob die bodennahe Aus-
bringung von flüssigen Wirt-
schaftsdüngern gesetzlich an-
geordnet werden muss. Im 
Vorfeld der Ammoniak-Reduk-
tions-Verordnung wurde auch 
in Österreich diskutiert: „Wenn 
alle Betriebe über 20 GVE auf 
allen Flächen unter 18 Prozent 
Hangneigung ihre flüssigen 
Wirtschaftsdünger bodennah 
streifenförmig ausbringen, wür-
den  ca.  15 Millionen Kubikme-
ter mit optimierter Technik aus-
gebracht werden." Das wären 
etwa 60 Prozent des gesamten 
Gülleanfalls. Nach dem Prin-
zip „Freiwilligkeit vor Zwang" 
konnte diese gesetzliche Ver-
pflichtung abgewendet werden, 
indem mit finanzieller Unter-
stützung der Investitionsförde-
rung und der entsprechenden 
ÖPUL-Maßnahme eine ähnli-
che Umsetzungsrate erreicht 
werden soll. 

Kein ÖPUL bei 
Verpflichtung 

Sollte das Evaluierungsergeb-
nis Ende 2026 aufgrund zu ge-  

ringer Umsetzung, das heißt 
bei zu geringer freiwilliger Teil-
nahme an der ÖPUL-Maßnah-
me ergeben, dass eine gesetzli-
che Verpflichtung zur boden-
nah streifenförmigen Ausbrin-
gung (wie zum Beispiel in der 
Schweiz oder in Deutschland) 
zur Zielerreichung notwendig 
ist, dann können diese kosten-
intensiven Maßnahmen nicht 
mehr über das ÖPUL-Pro-
gramm unterstützt werden. 

2025 Weichen stellen 

Daher wird an alle Betrie-
be mit relevanten Güllemen-
gen und geeigneten Flächen 
appelliert, noch im Jahr 2025 
die Weichen zu stellen (Ein-
zelinvestitionen, Gemein-
schaftslösungen, Kooperati-
onen, Maschinenring, Lohn-
unternehmer, ...) und in die 
ÖPUL-Maßnahme „Bodenna-
he Ausbringung von flüssigen 
Wirtschaftsdüngern und/oder 
Gülleseparierung" bis Ende 
2025 einzusteigen. Denn nur 
Betriebe mit Teilnahme an der 
Maßnahme können im Evalu-
ierungsjahr 2026 in der Ent-
scheidung „Freiwilligkeit oder 
Zwang" ihren Beitrag leisten. 

Die bodennah streifenförmi-
ge Ausbringung stellt die zent-
rale Maßnahme bezüglich Er-
reichung der Ammoniak-Min-
derungsziele dar. Da Rinder-
gülle in der Regel in einer zu di-
cken Konsistenz anfällt, kann 
eine entsprechend fließfähige 
Beschaffenheit für eine effizi-
ente und störungsfreie boden-
nahe Ausbringung entweder 
durch Verdünnung oder Sepa-
rierung erreicht werden. Ge-
mäß den Inventurexperten 
kann aber die Gülleverdün-
nung in keinem Fall die Wirk-
samkeit der bodennahen Aus-
bringung ersetzen. 

Nachträglicher Beitritt 
zu Güllegemeinschaft 

Wenn ein Landwirt einer be-
reits bestehenden nahegelege-
nen Gemeinschaft beitreten 
möchte und die Gemeinschaft 
auch die Kapazitäten für einen 
weiteren Betrieb hat, sind eini-
ge Bestimmungen zu berück-
sichtigen. 

■ Ein Beitritt kann erfol-
gen, wenn der vertretungsbe-
fugte Ansprechpartner der Ge-
meinschaft dies der bewilligen-
den Stelle meldet. 

■ Die Meldung hat über die 
interne Kommunikationsstruk-
tur in der Digitalen Förderplatt-
form zu erfolgen, mit Angabe 
der Betriebsnummer und der 
ausbringenden Güllemenge am 
beitretenden Betrieb. 

■ Bei bereits bewilligten 
Projekten prüft die bewilligen-
de Stelle die Zugangsvoraus-
setzungen und ob noch ein 
entsprechendes Kostenkontin-
gent beim beitretenden Betrieb 
verfügbar ist. Somit soll eine 
Umgehungshandlung ausge-
schlossen werden. 

■ Die Kostenkontingen-
te, die im Hintergrund durch 
die Gemeinschaft des bewillig-
ten Förderantrages bereits ver-
braucht wurden, bleiben unbe-
rührt. 

■ Beitritte sind ausge-
schlossen, wenn das verfügba-
re Kostenkontingent für den 
beitretenden Betrieb bereits 
ausgeschöpft wurde. 

■ Die Zusage und Doku-
mentation des Beitritts erfolgt 
über die Kommunikation in 
der Digitalen Förderplattform. 

Wenn ein Betrieb bis 30. No-
vember 2025 keine Kubikmeter 
im Mehrfachantrag 2025 bean-
tragt hat, endet die Verpflich-
tung Ende des Jahres 2025. 
Um 2026 wieder prämienfähig 
teilnehmen zu können, muss 
der Maßnahmenantrag für die 
Maßnahme „Bodennahe Aus-
bringung flüssiger Wirtschafts-
dünger und Gülleseparation" 
fristgerecht bis spätestens am 
31. Dezember 2025 gestellt 
werden. 

Der letzte Einstieg in die 
Maßnahme „Bodennahe Aus-
bringung flüssiger Wirtschafts-
dünger und Gülleseparation" 
ist mit dem Förderjahr 2027 
möglich (Beantragung bis spä-
testens am 31. Dezember 2026). 
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